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Informationsersuchen gem. E -Mail vom 15.01.2021
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG NRW)

Sehr geehrter Herr ████,

ich nehme Bezug auf Ihre Anfrage vom 15.01.2021, mit der Sie um Mittei-
lung der Zahlen der  Neuanmeldungen  für  die  Hundesteuer  in  der  Stadt 
Bonn, monatlich aufgelistet für die Jahre 2018 bis Januar 2021, baten.

Es ergeht folgender

Bescheid:

Dem Antrag wird stattgegeben, soweit die Informationen bei der Stadt 
Bonn vorhanden sind. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.

Begründung:

Gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW haben Sie nach Maßgabe des Gesetzes An-
spruch auf Zugang zu bei der Stadt vorhandenen Informationen.

Nach Maßgabe des Gesetzes sind Vorschriften, die der Offenbarung der 
Sie  interessierenden  Informationen  entgegenstehen, grundsätzlich nicht 
ersichtlich. Da der I nformationszugangsanspruch sich jedoch auf vorhan-
dene Informationen beschränkt, können auch nur diese zur Verfügung ge-
stellt werden. Die erfragten Zahlen liegen hier nicht aufgeschlüsselt nach 
Monaten vor. Diese lassen sich auch nicht rückwirkend dahingehend aus-
werten. Das Veranlagungsverfahren gibt in der Regel nur die Zahlen nach 
tagesaktuellem Stand wieder.

Allerdings liegen aus der Vergangenheit zu verschiedenen Stichtagen Zah-
len vor. 

Ich beantworte Ihre Anfrage daher wie folgt.

Mit  Stand  20.08.2018  waren  9.993  Hunde  versteuert.Stand  31.12.2018 
waren   es   9.397   Hunde.   Am   30.11.2019   waren   10.190   Hunde,   am 
02.01.2020  waren  10.203  Hunde  und  am  30.11.2020  10.641  Hunde  zur 
Steuer angemeldet.
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Da  nach  dem  30.11.2020  bis  jetzt  kein  Massenlauf  mehr  stattfand,  ent-
spricht  diese  Zahl  dem  momentan  im  System  gespeicherten  aktuellen 
Stand. Der nächste Massenlauf ist erst wieder am 31.01.2021.

Sollten Sie Nachfragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.

Dieser Bescheid ergeht für Sie gebührenfrei.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
Die  Klage  kann  auch  in  elektronischer  Form  nach  Maßgabe  der  Verordnung  über  elektronischen 
Rechtsverkehr  bei  den  Verwaltungsgerichten  und  Finanzgerichten  des  Landes  Nordrhein-Westfalen 
(ERVVO VG/FG) eingere icht werden.

An dieser Stelle weise ich zudem darauf hin, dass Sie sich gem. § 13 Abs. 2 IFG NRW an den Landes-
beauftragten für Datenschutz wenden können, um auf diese Weise eine unverzügliche Nachprüfung 
der Ablehnungsentscheidung zu erreichen.

Sie  haben  außerdem  die  Möglichkeit,  die  Ombudsstelle  der  Bundesstadt  Bonn  als  unabhängige 
Schlichtungsstelle anzurufen. Bitte beachten Sie, dass durch die Kontaktaufnahme mit der Ombuds-
stelle die Klagefrist nicht ausgesetzt wird. Weitere Informationen erha lten Sie unter 0228 – 77 44 33 
oder auf www.bonn.de.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

██


